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Terrasse mit Feuchtigkeitsflecken

§ EIN SAcHVERSTäNDIGER

BERIcHTET AuS DEM

GERIcHTSSAAL

1997 wurde ein Architekt mit der Er-
weiterung einer Terrasse beauftragt.
Ein Bauunternehmer errichtete das
Fundament, bevor die Oberfläche
wasserundurchlässig abgedichtet
wurde. Abschließend verlegte ein
Steinmetz Platten aus Bianca Galicia,
einem hellen, mittelkörnigen Granit
aus Spanien.
In der Folge wiesen die Platten stän-
dig Feuchtigkeitsflecken auf. Der Bau-
herr reklamierte den Mangel, worauf-
hin die Terrasse im Jahr 2002 neu ver-
legt wurde – ohne Erfolg: die Platten
blieben weiterhin feucht. 2006 ver-
langte der Bauherr erneut die Beseiti-
gung der Mängel und setzte hierfür
eine Frist. Seiner Ansicht nach hätte
bereits bei der Neuverlegung im Jahr
2002 eine Drainagematte verlegt und
die Aufbauhöhe gegebenenfalls korri-
giert werden müssen. Dadurch hätte
erreicht werden können, dass das
durch den wasserdurchlässigen Na-
turstein diffundierende Oberflächen-

wasser abfließt. Die Kosten für eine
Neuverlegung veranschlagte der Bau-
herr auf mindestens 11000 €.
Der Steinmetz und der Architekt wei-
gerten sich nachzubessern und ver-
wiesen darauf, dass der Sachverhalt
bereits verjährt sei. Daraufhin reichte
der Bauherr Klage ein.

Das Verfahren
Im Rahmen des Verfahrens vor dem
Landgericht Münster behauptete der
Architekt, keinen Auftrag für die Neu-
verlegung der Platten erteilt zu ha-
ben. Dadurch sei die Verjährungsfrist
seiner Ansicht nach Ende 2002 abge-
laufen. Bis dahin sei kein Mangel an
der Terrasse erkennbar gewesen. Auf
die Aufbauhöhe des Belags habe er
aufgrund örtlicher Gegebenheiten kei-
nen Einfluss gehabt.
Der Steinmetz widersprach dem Ar-
chitekten und behauptete, die Terras-
senplatten 2002 auf dessen Weisung
neu verlegt und auf einem neu einge-
brachten Gefälleestrich verklebt zu
haben. Der Architekt habe außerdem
angeordnet, die Fugen mit Epoxid-
Harz zu behandeln.

Das Gutachten
Das Gericht beauftragte einen Sach-
verständigen, der in einem umfangrei-
chen Gutachten u.a. feststellte, dass
die Terrasse mit einer zu geringen
Aufbauhöhe ausgeführt worden war.
Durch ein Gefälle von lediglich 0,4 %
konnte das Wasser nicht ausreichend
abfließen. Außerdem wurde die
Feuchtigkeit durch die Verlegung im
dichten Mörtelbett im Verbund gehal-
ten. Bereits bei der Verlegung der Ter-
rasse im Jahr 1997 wäre ein Gefälle
von 1 bis 2% erforderlich und auch
möglich gewesen, so der Sachverstän-
dige.
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In der 68. Folge unserer Serie

geht es um einen Bauherrn,

der Feuchtigkeitsflecken an

Terrassenplatten reklamierte.

Der Architekt und der

Steinmetz mussten die

Beseitigung der Mängel jeweils

zur Hälfte bezahlen.

Der Terrassenbelag aus Bianco Galicia
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Das Urteil
Das Gericht sah es als erwiesen an,
dass Planung und Ausführung man-
gelhaft erfolgt waren. Es verurteilte
den Achitekten und den Steinmetzen
jeweils zur Zahlung von 5523 € und
dazu, alle weiteren Aufwendungen für
die Beseitigung der vom Bauherrn be-
anstandeten Mängel zu ersetzen – und
zwar bis zu einer Höhe von 20000 €.
Die Richter beanstandeten u.a., dass
der Steinmetz vor der Ausführung
nicht auf das zu geringe Gefälle hinge-

wiesen hatte. Der Architekt hätte zu-
dem problemlos für eine ausreichende
Aufbauhöhe sorgen können.
Die Richter wiesen auch darauf hin,
dass die Verjährungsfrist nicht 2002
abgelaufen ist – wie vom Architekten
geltend gemacht. Durch die Neuverle-
gung sei sie lediglich unterbrochen
worden und habe anschließend neu
begonnen (AZ 014 O 444/06 Landge-
richt Münster).

Dipl.-Ing. Harald Zahn
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Mit lediglich 0,4% war das
Gefälle zu gering.

Feuchtigkeitsflecken und trockene
Stellen im Randbereich

FAZIT

Architekten müssen richtig planen und

Steinmetzen deren Vorgaben ordnungsge-

mäß ausführen. Plant der Architekt falsch,

muss der Steinmetz seine Bedenken vor

der Ausführung schriftlich beim Bauherrn

anmelden und gegebenfalls seine Arbeit

einstellen.
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